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Der neue Schweizerifthe NepOlikaner.
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Herausgegeben von Usteri.
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Freytag, den 24 April 1501. Viertes Quartal. Den 4 Flores

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück ;i2, das vierte Quartal des

neuen Schw. Republikaners zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

„»unterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das fünfte Quartal ungesäumt zu erneuern.

Die S le m p e lgc b ü h r, welcher von nun an die

Zeilimgsblätter unlerworffen sind, macht eine Erhöhung
öes Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement

für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern»

und 5 Fr. 5 btz. ausser Bern, wogegen der Republika-
ner postfrey geliefert wird. Die Abonnenten werden
leicht bemerken, daß bey dieser sehr mäßigen Preiserhö,

hung, mehr als ein Drittel der Stempelgebühr von dem

Verleger sewst getragen wird.
Der Neue Schweizerische Republikaner -5 die Fortsetzung

folgender Blätter, von denen noch Exempàe in» beygeftz»
Preise z» haben sind:

Der Schweiz- Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, 2 Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, i Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu

4 Fr.
Die Lücken, die sick zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen m einigen Supvlenientheftcn nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
plemeiitc gesunde» hat. Man prännmeri t für das erste Heft
mil z Fr. bc» den, Herausgeber oder bey I. A. OchS.

Äsn den Registern zu vdcgcn Sammlungen sind blSdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen RevublikanerS und
daSieiüge zum ersten Band des TagblattS erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Vollziehungs-Nath.
Beschluß vom 4. April.

Der Vollzichungsralh nach Einsehung des Gesetzes

vom z l. Ienncr igor, sowohl über den Loskauf der
Grund. und Bodenzins » GcfàUe, aïs über die fernere

Entrichtung derselben, in soweit solche von den ZinS«

Pflichtigen erst späterhin losgekauft werden;

In Erwägung daß es uöthig sey, die Art der Voll«
Ziehung dieses Gesetzes mit der möglichsten Deutlichkeit

zu bestimmen, damit die willkürliche Auslegung dessel-

ben soviel möglich vermieden, und eS in der ganzen Rc«

publik auf eine gleichförmige Weise vollzogen werde;
Nach Anhörung seines Finanzmiitisters,

beschließt:
E r ste Abtheilung.

Allgemeine Erläuterungen.
» Alle ehmals ewige und unablöSliche Grund « und

Bodenzinse sind nach dem Gesetz vom ;i. Ienner alt
loskäuffich erklärt.

Unter diese Bodenzinse gehören:

à. Die Zinse von Erblchn und allen übrigen Lehnt«

Verträgen, die auf eine unbestimmte Zeit, um eine» jähr«

lichen zu entrichtenden Zins errichtet worden sind; si»

wie die Zinse von ewigen Bodengülten die entweder in
Naturprodukten oder in Geld abgeführt werden mußten,

davon aber kein bestimmtes Capital ausgesezt ist.

Hingegen sind mttcr der Calhegorie der lèâuflichett
Bodenzinse nicht begriffen:

u. Die Zinse derjenigen Lehen, welche von dem El«

gcnthümer dem Lehnmann auf eine kürzere oder längere

b e st i m mte Zeit hingeliehen wurden, und die laut

Vertrag nach Vecsiuß dieser Zeit wieder an den Lehn«

Herrn zurütsallcn, wo es alsdann in der Willkür dessel-

bcn steht, diese Lehen, als sein wirkliches Eigenthum,
nach Gurfinden weiter zu verleihen; und die daher alt
gewöhnliche Pachtlehcn angeschen werden müssen.

k. Diejenigen Zinse, deren Capital in den Schuldtj»
teln bestimmt ausgesezt ist; wen» aber ein solches Capi.

tal als unablöslich verschrieben wäre, so hört seine Un«
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ablöslichkeit von mm an auf, und der Schuldner kann

sich durch die Restzahlung des vollen Capitals, von seiner

ewige» Pflicht befreyen.

c. Die Zinse, welche für gewisse Nutzungen in Holz
lind Feld in deren Genuß die Besitzer noch stehen ent-

richtet werden mußten ; wie z. B. Weidhaber, Stockha-
ber u. a. m., dergleichen Zinse sind als ein Equivalent
für jene ehemals gestattete, jezt noch zu geniessende

Rechte anzusehen, und müssen daher so lange ausgerich-

ttt werden, bis sich der Nutznießer mit dem Eigenthümer
auf eine andere Art darüber »erglichen haben wird.
L. Der Unterhalt von ewigen Lichtern, die ehemals

sogenannten Kleinodien, bestehend: in Hühnern, Hah-
neu Eyer, Ziger, Käs, Anken, Futter, Stroh, und

auch die Unterhaltung aller Arten von Zuchtthieren, in-
sofern diese Abgaben nicht erweislich als Personallastcn
oder Kopfsteuern, welche unentgeltlich abgeschast sind,

bqahlt werden mußten.

2. Unentgeltlich abgeschast sind nach dem Gesetz die-

jcnigen Grund - und Vodenzinse, die erweislich für Con.

ceßionen solcher Vorrechte aufgelegt worden, welche ver>

möge der Versassung und der in Kraft bestehenden Gc-

setzen aufgehoben oder allgemein gemacht worden sind.

Hichcr gehören:

Q. Diejenigen Grundzinse, welche von sogenannten

Ehchaften entrichtet werden mußten, wie z. V. auf
Mühlcsätzen, Oelmühlen, Sägemühlen, Neiden, Stam.
pfen u. dgl. Wasserwerken; Taverncnzinse; ferner Zinse,

die auf Schlosser - Huf. Nagel > Degen - Hammerfchmie-
den und ähnliche Feuerrechte sind gelegt worden ; in sofern

nemiich der Grund. undZotenzins gänzlich auf einem

solchen ausschließlichen Vorrechte haftet; im Fall aber

derselbe sowohl auf dem adgeschàn ausschließlichen

Vorrechte als auch auf Liegenschaften, Gebäuden oder

noch in Kraft bestehender Rechte verschrieben ist, so muß
das Verhältniß, in welchem derselbe abgeschast seyn soll,

nach Vorschrift des zoten Artikels des Gesetzes vom

zi. Ienncr i8oi bestimmt werden.

' Unter den auf Conceßionen von Vorrechten gelegten

Grundzinsen sind jedoch.diejenigen nicht begriffen, welche

von einzuschlagen bewilligtem Land, für den minlerwei-
!èn abgehenden Zehnten bezahlt werden mußten, oder

die wirklich lind für immer und unabänderlich in Grund-
zinfe verwandelte Zehnden: Die Erster« fallen in die

Eathegorie der Zehnten, und der Loskauf soll feiner Zeit
nach dem noch zu bestimmenden Zehend - Loskaufsfiisse

gemacht werden ; die Zweyten hingegen müssn als wirk.

liehe Grundzinse betrachtet, und auch als solche bchan«

delt werden.
b. Grundzinse, welche auf Gütern haften, die ent«

weder ganz oder zum Theil durch Natur - Ereignisse zu

Grunde gerichtet, und daher nicht mehr vorhanden, oder

doch zur fernern Benutzung unbrauchbar geworden sind,

jedoch soll die Grundzinspflicht nur in dem Verhältniß
abgeschast seyn, als das Grunds,ük selbst durch solche

Ereignisse weniger abtragend geworden iß; dicss Ver,
hältiiiß zu bestimmen, so wie die allfällig deßwegen ent»

stehenden Streitigkeiten zu entscheiden, wird den Ver.
waltungskammcrn unter .Vorbehalt des Rccayscs der

Partheyen, au die Vollziehung überlassen.

Z w c y te Abtheiln» g.

Erläuterung über die Bestimmung
d e r L o s k a u f s su m m e.

z. Die Verwalinugskammcrn sollen gehalten sey»,

in Zeit von einem Monat nach der Bekanntmachung
des Gesetzes, die in §. vorgeschriebenen Miitelpreise
bekannt zu machen ; doch soll die Bestimmung nebst der

Berechnung, auf weist,e sie sieh gründet, vorher dem

Finauzmimster zur Einsicht und Genehmigung eingesandt

wertem
4. Die Vcrwaltungskammer jedes Cantons ist beauf-

tragt, diese Mitlelpreise, die nach dem angeführten §,

des Gesetzes alljährlich als Grundlage allfälliger Loskäufe

bestimmt werden sollen, jedes Jahr auf den i. Merz

bekannt zu machen; unter dem Vorbehalt der im vorige»

Artikel verordneten Einsendung an den Finanzminister.

5. Jeder Grund - und Bodenzinspflichkige, der gc<

sonnen ist nach obiger Grundlage seine Grundzinspflicht
loszukaufen, kann es von nun an jedes Jahr thun;
jedoch ist er gehalten, die in dem §. 4. des Gesetzes vor»

geschriebene Ordnung genau zu beobacht n.
6. Alle Grund, und Bodenzinse, welche dem Staat

sowohl Mittel-als unmittelbar zugchören, sollen von

den Zinspflichtigcn gegen die Verwaltungskamnur des-

jenigen Cantons losgekauft werden, wohin der Gennd-

zi»s bisher entrichtet worden ist.

Unter den mittelbar dem Staat zugehörigen Grund»

zinsen sind auch diejenigen v rstanden, welche ehemals

von Klöstern, Stiftern, geistlichen Pfründen Zftmen-

und Schulanstallen die nicht wirklich als das Eigenthum

irgend einer Gemeinde anerkannt sind, bezogen wurden.

7. Die V rwaltungskammern werden die Boden-

zinspflichüge, welche steh auf die gesetzlich vorgeschriebene

Weift von ihrer Zinsschuldigkeit vollkommen losgekauss
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habe», nach déni §, des Gesetzes zur gänzlichen Bestie,
digung und Sicherstcllung quillircn.

Dritte Abtheilung.
Ueber die Beziehung derjenigenGrund-

zinse, weiche nicht losgekauft wor-
den sind.

8. Alle Grniid - und Bodenzinspflichtigkeite», die
Nicht auf die gesetzlich bestimmte Weife losgekauft sind,

sollen nach dem §. »z des Gesetzes alhährlich zu chrer
Verfalizeit, wie von Alters her, enlrichiel werden.

9. Die Verwaltungskammcrn werden auf die ge.
wohnte Verfallzeit jeder Gemeinde die Tage bestimmen,
wenn dieselbe ihre dem Sraat sowohl Mittel, als unmit-
tèlbar schuldigen Grundzinse abliefern soll.

10. Alle dem Staat unmittelbar zugehörigen Grnnd,
zinse, worunter auch die von sequcstrirten Klöstern und
Stiftern begriffen sind, sollen an die ehemals gewohnten
Orte abgeliefert werden.

Fa'ls aber die an diesen Orten vorhandenen Getraite-
Magazine ve. taust, oder sonst andere Hindernisse obwal-
ten sollten so werden die Verwaltungskammern nach
Gutbefinden einen andern nahe gelegenen Ort bestimmen,

wohin der Grundzins geliefert werden soll. Mit diesen

Grundzinsen sollen auch die, welche ehmals geistlichen
Pfründen zuständig waren, bezog » werden.

11. Die Grundzinse, welche nicht ftqnestrirten Klö-
stern, Stiftern, Spitälern, Armen « und Erziehungs-
Anstalten zugehören, die nicht als das Eigenthum irgend
einer Gemeinde anerkannt sind werden ebenfalls an die

ehemals gewohnten Orte geliefert, und von den diesen

Anstalten und Corporalionen verordneten Verwaltern be-

zogen werden, welche gehalten seyn sollen, den Vermal-
tungsk »ninecn Rechnung darüber abzulegen, und ihre
Aufträge zu befolgen.

12. Da wo ehemals Tragercyen waren, soll die Ent-
Achtung des Bodcnzinses für die gesamte Tragerey von
dem Träger geleistet werden.

Falls aber irgendwo von diesen Trägern einige mit
Tod oder sonst abgegangen wird die Verwaltungskam-
mer jedes Cantons dafür sorgen, daß die betreffenden
Einziaser einer Tragerey, aus ihrer Mitte, unter den

höchsten Einzinsern, einen Träger wählen.
Jeder Träger soll < da wo vormals der sogenannte

Tragbecher, oder sonst etwas bestimmtes in Getraide
oder Geld üblich gewesen, dasselbe »och fernerhin zu ge.
nicßen haven ; wo aber dieß nicht üblich war wird der-

Me eine seiner Mühe angemessene Entschädigung erhal»

ten, welche pvii der Verwaltungskammcr des Cantons
endlich bestimmt und ausgerichtet werden soll.

Im Fall aber, wenn die Einzinscr einer Tragerey,
nach dem §. 12. des Gesetzes mit einander übercingekom-
men wären ihre schuldigen Zinse bis zum Moskaus in
baarcm Geld zu entrichte», so soll dem Träger bey Lie.
strung des gesammten Zinses in Geld Zwey Procent für
seine Bemühung zurükdczahlt werden, und der Tragde.
cher, wenn wirklich einer existirte, unentgcldlich abge-
schaft seyn.

- Diejenigen Bodcnzinsschuldner, seyen es einz.-lne.

Zlnspflichttge oder Träger, welche dienach dcm H. 9. von
der Vcrwalttmgskammec fcstgeftzte Zeirfrist ohne Vezah»
lung vorbcystreichen lassen, sollen sogleich von den Einzic.
Hern nach den jeden Orts üblichen Rechten betrieben
werden, jedoch wird den Trägern das nämliche Recht
gegen ihre saumselige Mitcmzinscr gestattet.

14. Alle durch den Rcchtâtricb verursachte Kosten,
fallen auf die Schuldner zurük.

i6. Die Grundzinseinzichcr stehen unter der unmit,
telbaren Aufsicht und Lcilung der Verwaltungskammern,
welche denselben, wegen dem Bezug der Grundzinsgefalle
sowohl als den darüber zu führenden Rechnungen, die

nöthigen Vorschriften und Anleitungen ertheilen werden»

Vierte Abtheilung.
Verwendung der Grundzinse.

16. Von dem rohen Ertrag der für Rechnung des
Staats erhobenen Grundzinse, mit Ausnahme derient.

gen welche noch bestehende» Stiftungen angehören, soll«

nur abgezogen werden dürfen:
». Did E'hebungskostrn.
b. Der Unterhalt der einstweilen noch sowohl wegen«

der Zehend, als Grundzins - Liquidation und zu meh.

rerer Erleichterung für die Beziehung der Grundzinse bey-

bchalrenen Liqnidations. Bureaux.
Der Ucb.rrest soll durchaus zu keinem andern Gebrauch'

verwendet werden dürfen, als zur Unterstützung der Geist-

lichen mid Schullehrer, bis zur gänzlichen Ansbezahlimg'

ihrer Gehalte; zu tiefem Ende werden die Vcnvattungs-
kammern teßnahen die gemeinschaftlichen Verfügungen«

der Minister der Künste und Wissenschaften und der Fi,
nanzen abwarten, und denselben pünktlich nachleben.

17. Dem Finanzminister ist die Vollziehung des ge^

gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen, welcher gedrukt,"

publizirt und in das Tagblatt der Gesetze eingdrükt wer.-
den soll.

Folgest die Unterschristen!.
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